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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/0153/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 10.05.2017 

  Ansprechpartner/in: Herr Schaus 

Gremium: Datum: Status: 

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, 
Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft 

17.05.2017 Ö 

Verwaltungsausschuss 23.05.2017 N 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Prioritätenliste Straßenbeleuchtung 
hier: Aktualisierung der Prioritätenliste und Beratung des Antrages der SWG-
Fraktion vom 28.02.2017, Parkplatz und Gehweg Adolf-Ahlers-Straße. 
 

Sachverhalt: 
 
Als Anlage ist die aktualisierte Prioritätenliste für die Sanierung der 
Straßenbeleuchtung in Jever  beigefügt. In dieser Liste ist der Zustand und die 
Funktion der Straßenbeleuchtung in ausgewählten Straßen im „Schulnotensystem“ 
bewertet worden.  
Die Endnote gibt Aufschluss über die angestrebte Reihenfolge der Sanierungen. 
Einige Sanierungsmaßnahmen sollten nur im Zusammenhang mit einer 
erforderlichen Straßensanierung  durchgeführt werden.  
Andere Sanierungen können als Einzelmaßnahme durchgeführt werden. Hierfür sind 
dann die erforderlichen Haushaltmittel bereitzustellen. 
 
Die von der SWG-Fraktion beantragte Erneuerung der Straßenbeleuchtung am 
Parkplatz/Gehwege an der Adolf-Ahlers-Straße wurde in die Liste aufgenommen. 
 
Als reine Unterhaltungsmaßnahme konnten im letzten Jahr  50 vorhandene 
dekorative Straßenleuchten durch den Einsatz von Retrofit-Leuchtmitteln von HQL 
auf LED-Technik umgerüstet werden (Stadtlander Weg, Viethstraße, Kleiner 
Moorweg, Auf dem Rist, Teilbereich Schlachtstraße).  In diesem Jahr sollen noch ca. 
150 weiter dekorative Leuchten umgerüstet werden.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( x) nein 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Sitzung vorgestellte Priortätenliste der Straßenbeleuchtung soll 
weiter als Leitlinie für anstehende Sanierungsmaßnahmen gelten. 
Die Maßnahmen sollen im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel abgearbeitet werden.  
 
 
 

Anlagen: 
1.Prioritätenliste Stadt 
2.Prioritätenliste Ortschaften 
3. Antrag der SWG-Fraktion 
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